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Die Rbgeordneten Dr. Haigermoser, Dr. Partik-PabLe und Böhacker 

haben am 15. JuLi 1992 unter der ZahL 3442/J-NR/92 an mich eine 

schriftLiche parlamentarische Rnfrage betreffend "die geplante 

Delogierung von Beamten der Bundespolizeidirektion Salzburg" 

gerichtet, die folgenden WortLaut hat: 

"1. Entspricht es den Tatsachen) daß im sogenannten "Wachhaus" 

an der Rlpenstraße 87 (Salzburg) eine Rußenstelle des 

Bundesasylamtes errichtet werden soll? 

2. Wenn ja: a) Rus welchen Gründen wurde dieser Standort für 

die Errichtung der RUßenstelle gewählt? 

b) Mit welchen Konsequenzen werden die im "Wach­

haus " untergebrachten Sicher'hei tswachebearnten 

in diesem Zusammenhang konfrontiert? 

c) Werden Sie angesichts der unvertretbaren sozia­

len Hä~te einer Delogierung den Widerruf der 

Bittleihen zurückziehen und) wenn nein) welche 

Veranlassungen werden Sie zur Linderung der 

akuten Wohnnot dieser Beamten treffen?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 

Ja. 

Zu Frage 2 

Dieser Standort wurde für die Errichtung der Außenstelle gewählt, 

weil es sich hier um ein dem Innenressort zur Verfügung stehendes 

Gebäude handeLt und somit keine Kosten für die Beschaffung eines 

Gebäudes oder anzumietender RäumLichkeiten anfaLLen. In Salzburg 

ist es darüber hinaus schwierig} geeignete Räumlichkeiten über­

haupt zu bekommen} wobei aber selbst dann} wenn soLche RäumLich­

keiten gefunden werden könnten, der Mietaufwand extrem hoch wäre. 

Aus Gründen der SDars~mkeit und Zweckmäßigkeit war es daher gebo­

ten, auf bereits dem Ressort zur verfügung stehende und in der 

Bausubstanz für die Zwecke der Außenstelle des Bundesasylamtes 

auch geeignete Räume zurückzugreifen. SchließLich liegt das Gebäu­

de in unmitteLbarer Nähe der Bundespolizeidirektion und der 5i­

cherheitsdirektion, was für die Betriebsorganisation von großem 

VorteiL ist. 

Im Zuge dieser Widmung war es notwendig) für einige Bedienstete, 

die auf prekaristischer Basis vorübergehend Räumlichkeiten zur 

Verfügung gestelLt erhaLten hatten, diese Zurverfügungstellung zu 

beenden. 

GLeichzeitig mit der getroffenen Entscheidung wurden aber die 

Möglichkeiten alternativer Unterkünfte für die betroffenen Bedien­

steten geprüft und praktisch in alLen FälLen Lösungen gefunden) 

um unvertretbare soziaLe Härten zu vermeiden. Bisher hat aLLer­

dings noch kein Bediensteter eine angebotene Ersatzunterkunft 

beansprucht. 
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